
1. Bezeichnung:

Wand- und Deckenbelag in dreidimen-
sionaler Optik zum Überstreichen.
Höchst strapazierfähige
Wandoberflächen in  individueller Farb-
Gestaltung, dabei äußerst wirtschaftlich.
 
 
2. Art des Wandbelages: 

marburg OBJEKT PATENT entspricht den
Anforderungen der DIN EN 234 und besteht
aus einem Trägervlies, eingebettet in miner-
alische Materialien mit harter, fester Kunst-
stoffoberfläche geeignet für Klebungen an
Wänden und Decken in Innenräumen. 

3. Handelsform:

Rollenbreite: 1,06 m
Rollenlänge: 25,00 m 
4 Rollen im Karton
1 Partie ( Bestelleinheit ) 4 Rollen
12 Muster
( 8 ansatzfreie Strukturoberflächen )
( 4 Dessinoberflächen mit Rapport )

4. Eigenschaften:

� stoßfest nach DIN EN 259
� schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1
� wasserdampfdurchlässig nach DIN

53122
� dimensionsstabil, keine Weichzeit
� überstreichbar mit

weichmacherbeständigen Dispersions-,
Latex- oder Acrylfarben

� haar- und netzrissüberbrückend
� frei von Glasfaser, daher sehr

hautfreundlich
� bei Renovierung restlos trocken

abziehbar

5. Anwendungsbereiche:

Flure, Treppenhäuser, Hotels, Gaststätten,
Arztpraxen, Krankenhäuser, Büroräume,
Ladengeschäfte, Restaurants etc.

6. Anwendung:

marburg OBJEKT PATENT kann auf allen
Innenputzen, Gipskarton- und Gips-
faserplatten , Tapezierbeton, sowie auf allen
Tischler- und Spanplatten nach
fachgerechter Vorbereitung verklebt werden.

 7. Verarbeitungshinweise:

Untergrund:
Der Untergrund muss sauber, trocken und
tragfähig sein.
Alte Tapeten restlos entfernen.
Leimfarbenanstriche abwaschen, lose
Anstriche entfernen.
Stark saugende, leicht kreidende oder
sandende Untergründe mit einem
wasserverdünnbarem Tapetengrundiermittel
festigen. Der Untergrund muss leicht
saugfähig bleiben, nicht absperren ( BSF -
Merkblatt Nr. 16 ).
Schimmelbefall oder Ausblühungen mit
entsprechenden Lösungen vorbehandeln.
Ständig feuchte Untergründe sind für eine
Verklebung nicht geeignet. 

8. Klebemittel:

Auf glatten, leicht saugfähigen Untergründen
wird zur Verklebung Spezialkleister ( z.B.
METYLAN Spezial, METYLAN direkt,
GLUTOLIN 77 ) im Ansatzverhältnis 1 : 20 
( 1 Päckchen mit 200 g Inhalt in 4 l Wasser )
empfohlen.
Es kann auch Power Granulatkleister im
entsprechenden Ansatzverhältnis verwendet
werden.
Bei schwach oder nicht saugenden
Untergründen empfiehlt sich ein Zusatz von
ca.10 % Dispersionskleber( z.B. OVALIT T ).

9. Verklebung:

Die auf Länge mit Zugabe zugeschnittenen
Bahnen fortlaufend verkleben.
Der Kleister wird mit einer Bürste oder einem
Streichroller gleichmäßig und nicht zu dick
bahnenweise auf den Untergrund
aufgetragen. Die zugeschnittenen Bahnen
mit der Vliesseite nach außen aufrollen und
die Bahnen in den Kleister einlegen und
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unter lotrechtem Abrollen mit einer
Moosgummiwalze blasenfrei andrücken.
marburg OBJEKT PATENT kann aber
auch, falls gewünscht, im Kleistergerät
eingekleistert werden. Weichzeiten sind
nicht notwendig.

Achtung: Bahnen immer in gleicher
Laufrichtung kleben.
Die Überstände an Decken, Fußleisten,
Fenstern usw. mit einem scharfen
Cuttermesser schneiden. Nachfolgende
Bahnen auf Stoß tapezieren. Innenecken,
insbesondere aber auch Außenecken ca. 8 -
10 cm umkleben. Die nachfolgenden
Bahnen, ca. 4 - 6 cm überlappend ansetzen
und in der Doppelnaht mit einem
Gleitfußmesser ( PAJARITO Nr. 959 )
freihand beide Bahnen durchschneiden.
Die Verschnittstreifen abziehen evtl. etwas
Klebemittel nachstreichen und andrücken.

10. Nachbehandlung:

Kleisterflecke im frischen Zustand mit klarem
Wasser und Schwamm abtupfen.
Während der Trocknungszeit der
Tapezierung starkes Heizen und Zugluft
vermeiden. 

11. Farbliche Gestaltung / Anstrich :
Nach guter Durchtrocknung der OBJEKT
PATENT muss ein Anstrich entsprechend
der gewünschten Oberfläche gleichmäßig
aufgetragen werden.

12. Renovierung:

marburg OBJEKT PATENT ist bei späterer
Renovierung überstreichbar oder restlos
trocken abziehbar.

13. Entsorgung:

marburg OBJEKT PATENT kann als
Hausmüll entsorgt werden. 

Technische Beratung:

Alle in der Praxis vorkommende Untergründe
und deren tapezier- und anstrichtechnische
Behandlung können in diesem
Merkblatt nicht abgehandelt werden.
Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in
dieser technischen Information nicht
aufgeführt sind, ist es erforderlich mit uns
oder mit unseren Außendienstmitarbeitern 
Rücksprache zu halten.

Wir sind gerne bereit Sie detailliert und
objektbezogen zu beraten.
 

Technische Auskünfte bei 

Marburger Tapetenfabrik,
Bertram-Schaefer-Str. 11,
35274 Kirchhain
Tel.: 0 64 22 / 81-162 / -133  
Fax: 0 64 22 / 81-301 / -219

E-mail: objekt@marburg.com 
Internet: www.marburg.com
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